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Altersversicherung auch in den Niederlanden

Sozialwirtschaftliche Rat, eine amtliche Instanz, die der
nederlindischen Regierung auf Wunsch in wirtschaftlichen und
sozialen Fragen Gutachten erteilt, hat nach zweijahrigen Vorberei-
tungen in einem Entwurf die Grundziige einer obligatorischen
Altersversicherung fiir das ganze Volk ausgearbeitet.

Nach dieser Vorlage — woriiber allerdings noch das Parlament
zu beraten haben wird, soll die Firsorge fiir das Alter mittelst einer
fiir jedermann obligatorischen Somalverslcheruncr geregelt werden.
Ab 1. Januar 1955 soll fiir alle in den Niederlanden ansassigen
Personen — also auch fiir Auslinder — die das Alter von 65 Jah-
ren erreicht haben, eine Basispension von jéhrlich 1260 Gulden
pro Ehepaar und 756 Gulden fiir Unverheiratete zur Auszahlung
gelangen. Ausser Betracht fallen dabei die allfélligen Einkiinfte
aus Arbeit, Vermogen, Pension oder anderweitigen Versicherungen.

Die Pramie wird ungeféhr finf Prozent vom jéhrlichen Einkom-
men betragen, wobei die Hochstgrenze auf 6000 Gulden pro Jahr
festgestellt ist. Die Primien sind durch die Arbeitnehmer oder bei
selbstéindig Erwerbenden aus ihrem Einkommen zu entrichten. Der
Rat driickt die Hoffnung aus, dass die Arbeitgeber vollstindige Kom-
pensation — in der Form einer Lohnerhohung — geben werden.
Die der Wirtschaft aufgebiirdeten Lasten sollen durch Steuerermis-
sigungen ausgeglichen werden.

Die Finanzierung dieser Altersfiirsorge soll nicht auf Grund einer
Kapitaldeckung, sondern mittelst eines Umlageverfahrens erfolgen.
[m Gegensatz zum Beispiel zu der Altersversicherung in der Schweiz
konnen mit diesem System die Auszahlungen leichter dem Niveau
der Lohne und Preise angepasst werden. — Iiir die Durchfithrung
ist eine «Anlaufzeity von fiinf Jahren vorgesehen. Erst nach diesem
Termin wird die obenerwihnte Basispension (im ersten Jahre zum
Beispiel nur 300 Gulden) voll zur Auszahlung gelangen. Man

schitzt, dass zuniichst hiefiir pro Jahr eine halbe Milliarde Gulden
notwendig sein wird. «Basler Nachrichten»

Keine Kunst ist’s, alt zu werden ;
Es ist Kunst, es zu ertragen. Goethe

o0



	[Sprüche]

